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Ermäßigte Mitgliedschaft bei

ARBÖ und ÖAMTC

DAS BUNDESSOZIALAMT INFORMIERT ÜBER LEISTUNGEN DER AUTOCLUBS:

Ermäßigte Mitgliedschaft bei Behinderung unter Vorlage:

· Einschränkung der Lenker-Berechtigung gemäß §69 Abs. 1 lit.c KFG oder §8 Abs. 3 FSG (Lenkerberechtigung auf Invaliden- oder Ausgleichskraftfahrzeuge eingeschränkt) oder
· Ausweis nach § 29b StVO (Parkausweis) oder
· Bestätigungen oder Bescheide (Versicherung oder Finanzamt) über die Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer (ehem. KFZ-Steuer) oder

· Behindertenpass, wenn darin die Unzumutbarkeit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bescheinigt ist

Ermäßigter Mitgliedsbeitrag:

· ARBÖ - 
€ 31,30 
Internet: www.arboe.at
· ÖAMTC - 
€ 29,00 
Internet: www.oeamtc.at
Bei beiden Clubs gibt es spezielle Beratungsangebote und Broschüren für Menschen mit Behinderung!
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